
Uebersicht
der Mengen verzehrungssteuerpflichtiger Gegenstände , welche nach den Bestim¬
mungen des ersten Absatzes der Kundmachung vom 20 . März 1848 steuerfrei

über die Linien Wiens eingeführt werden können.

Tariffs-Nr.!

G e g e n st a n d
Steuerfreie

Menge

1 Rhum , Arrak , Punsch-Essenz, Nosoglio, Liqnenr und alle versüßten
geistigen Getränke. 3 '/» Maß

2 Branntweingeist. 3V̂ „
3 Branntwein. 3Vt „
- Wein . . 1

5 Weinmost und Maisch . . . . 1

6 Obstmost.
7 Meth . ^4
8 Bier . . . 2

9 Essig . . 4-/4 „
16 Frisches Fleisch ohne Unterschied, einzelne Thcile des geschlachteten

Viehes; dann cingesalzenes, geräuchertes und eingcpöckcltes Fleisch,
Salami - und andere Würste . . l '/z Pfunde

18 Hühner und Tauben. 1 Stück
23 Ausgchacktes Noth- und Schwarzwild . . . I -/4  Pfunde
25 Rohrhühner , Dnckenten, Moos-, Heide- und Wiesenschnepfen . . 1 Stück
26 Drosseln, Krammctsvögel, Wachteln, Lerchen und alle kleinen Vögel

zum Genüsse . . 11 Stücke
27 Fische und Schalthiere , die nicht besonders genannt sind, aus dem

Meere , aus Flüssen , Bächen, Seen und Teichen, frisch, gesal¬
zen, geräuchert und marinirt ; dann Fischrogen . . . . . I -/4  Pfunde

28 Weißfische, gemeine Meerfische, als ^ ospeltoii , liasv,
8 KomIi 6 i ' i , 8 ippe , 'IHne , Stockfische , Flachfische , Klippfische,

Rothscheere oder Rundfisch, Schallen oder Butten , Häringe,
Picklinge und Sprotten , Sardellen ; ferner Krebse, Schnecken,
Frösche, Austern , Meerspinnen , Meerkrebse . . 6  Pfunde

29 Reis . . 2

30 Mehl aus Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchten aller Art , Gries,
gerollte und gebrochene Gerste , Hafergrütze, inländischer Sago,
Heidemehl, Hcidegrütze und derlei Graupen , Hirsebrei, Stärke,
Kraftmehl und Haarpuder, Brot und überhaupt jede Bäckerwaare;
ferner Backwerf, Lebzelten, Pfefferkuchen und Zwieback . . . UV » „

31 Brotfrüchte, als : Weizen und Spelzkörner, türkischer Weizen, Roggen,
Halbfrucht in Körnern, Heidekorn sind bei der Einfuhr über die
Steuerlinien gebührenfrei,  und nur bei der Einfuhr in die
Mühlen steuerpflichtig, wenn die Menge mehr als 16 Vs Pfund
beträgt.

32 Hnlsenfrüchte: Hirse, Wicken, Bohnen , Erbsen, Linsen . . . . 13Vs „
33 Hafer in Körnern . . 14V4 .
34 Heu, ohne Unterschied, ebenso Mischling als Viehfutter . . . . 37V4 „
35 Stroh , Häckerling, Kleien, Rittstroh . . . . . . . . . 33 V 4 „



Tariffs-Nr.
Gegenstand

Steuerfreie
Menge

36 Gemüse und Küchenwaaren, als: Blumenkohl, Spargel, grüne Erb-
sen, Bohnen und Gurken . . . . 19V»Pfunde

38 Frisches Obst, Kastanien, Nüsse. . 13V» v
39 Gedörrtes, getrocknetes und eingelegtes Obst, Salsen. 6 '/ » v

40 Butter, frische und gesalzene, Schmalz, Gänsefett, Talg, Unschlitt,
rohes und geschmolzenes, Kerzen ans Unschlitt und Spermazet 2

41 Schweinfett und Schweinschmalz, Schmeer, Speck und Knochenmark3 „
42 Seife, gemeine und wohlriechende, dann Oehlseife. IV- „
43 Käse . . . . 2V- „
45 Eier . . . 46 Stücke
46 Wachs, gebleichtes und ungebleichtes, Wachskerzen und andere

V4 PfundeWachsfabrikate. .
47 Hanf-, Lein-, Rübsamen und andere dergleichen Brennöhle, dann

Oliven-, Mandel-, Mohnsamen und gemeines Nußöhl . . . 2V» „
48 Brennholz, hartes, Kien- und Wachholderholz. VrgKub.Klaft.
49 Weiches Brennholz und Bürtelholz. 2 //70 ,,
50 Holzkohlen. 52 Pfunde
51 Steinkohlen.

Hanf-, Lein-, Rüb-, Sonnenblumen- und andere gewöhnlich zur
239 „

Oehl-Erzengung dienende dergleichen Samen. 9V4 ,,
Honig, geläuterter und nngeläuterter, sogenannte Bienenkeule. . 7 „
Thran und Fischschmalz. . . . . . . . . . . . . 59 „
Ziegel, Schieferziegel, wie auch Dachziegel ans Marmorabfällen 31 Stücke

Bruch- und Bausteine . . . . . . . . . . . . . VgoKub. Klaft.
Plattensteine . . 9 Stücke

59 Pfunde

Von der k. k. vereinten Cameral -Gefällen-

Verwaltung für Oesterreich ob und
unter der Enns.

Wien am 21. März 1848.
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